
Sehr geehrte Damen und Herren,

nachträglich erhalten Sie zu meiner Einladung vom 17.11.2011 folgende Dokumente,
mit der bitte um Aufnahme in die Tagesordnung:

TOP Beratungsgegenstand Anlagen
1.3 Umbesetzung von Ausschüssen;

Antrag der CDU - Fraktion vom 22.11.2011
2 A

(Nachtrag)

Die Beschlussvorlage zu TOP 1.1 Anlage 1 bitte ich gegen die im Nachtrag versandte
auszutauschen.

Die aktualisierte Tagesordnung ist beigefügt.

Anlässlich der Ehrung der langjährigen Ratsmitglieder Norbert Spanier und Rudolf
Schmitz sowie der Verabschiedung der in diesem Jahr ausgeschiedenen
Ratsmitglieder Andreas Naylor, Dr. Jens Winter und Markus Bestgen, lade ich Sie im
Anschluss an die Ratssitzung zu einem Umtrunk ein.

Hennef, 24.11.2011

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Pipke
Bürgermeister

Gremium

Rat

Wochentag Datum Uhrzeit

Montag 28.11.2011 17:00

Sitzungsort

Meys-Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef



Tagesordnung
TOP Beratungsgegenstand Anlagen

Öffentliche Sitzung

Einführung des neuen Ratsmitgliedes Martin Gerards (CDU - Fraktion)

1 Ausschussumbesetzungen

1.1 Umbesetzung von Ausschüssen;
Anträge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 14.11.2011 und
23.11.2011

1 und
1 A

(Nachtrag)

1.2 Umbesetzung und Vorsitz im Ausschuss für Kultur, Generationen und
Soziales;
Antrag der FDP - Fraktion vom 21.11.2011

2
(Nachtrag)

1.3 Umbesetzung von Ausschüssen;
Antrag der CDU - Fraktion vom 22.11.2011

2 A
(Nachtrag)

2 Beschlussvorlagen

2.1 Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt 2012,
Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger

(Beschlussempfehlung aus dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
vom 14.11.2011)

3

2.2 Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 4
(Nachtrag)

2.3 Satzung über den Rettungsdienst in der Stadt Hennef

(Beschlussempfehlung aus dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
vom 14.11.2011)

5

2.4 Ruhewald Hennef
Anpassung der Friedhofsgebührenordnung

(Beschlussempfehlung aus dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
vom 14.11.2011)

6

2.5 Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der
Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004

6. Änderungssatzung (Neukalkulation der Straßenreinigungs- und
Winterwartungsgebühren sowie Aktualisierung des Straßenverzeichnisses)

(Beschlussempfehlung aus dem Bauausschuss vom 17.11.2011)

7
(Nachtrag)

2.6 Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen

8



(Beschlussempfehlung aus dem Wirtschaftsausschuss vom 19.10.2011)
2.7 Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;

Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen

9

2.8 Finanzielle Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder 10

2.9 Erschließungsbeitragsverfahren Priesterbergweg  II (Grenzweg bis
Landesgrenze)
Bürgerantrag vom 23.04.2011 auf Aufhebung des
Abschnittsbildungs-beschlusses der Ratssitzung vom 06.11.2000

(Beschlussempfehlung aus dem Bauausschuss vom 17.11.2011)

11
(Nachtrag)

2.10 Ehrenamtskarte
Antrag der SPD-Fraktion vom 9.5.2011

(Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Kultur, Generationen und
Soziales vom 08.11.2011)

12

3 Anfragen

4 Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung

5 Beschlussvorlagen

5.1 Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Genehmigung zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Stadtwerke
Hennef (Sieg) GmbH

13

5.2 Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Genehmigung zur Übernahme von Ausfallbürgschaften für die Stadtbetriebe
Hennef AöR

14

6 Anfragen

7 Mitteilungen



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2560 Anlage Nr.: ______

Datum: 17.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Umbesetzung von Ausschüssen;
Anträge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 14.11.2011 und 23.11.2011

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef beschließt, die Umbesetzung des Ausschusses für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef, entsprechend der Anträge der
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 14.11.2011 und 23.11.2011.

Begründung

Gemäß §§ 50 und 58 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen bildet der Rat
die Ausschüsse und regelt deren Zusammensetzung.

Nach § 50 Abs. 4 Satz 3 GO NRW wählt der Rat den Nachfolger einer Person die vorzeitig aus
dem Gremium ausscheidet, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, durch offene
Abstimmung oder durch die Abgabe von Stimmzetteln. Gewählt ist die vorgeschlagene Person,
die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Der Bürgermeister hat kein
Stimmrecht.

Hennef (Sieg), den 24.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister







Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2530 Anlage Nr.: ______

Datum: 22.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Umbesetzung und Vorsitz im Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales;
Antrag der FDP - Fraktion vom 21.11.2011

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

1. Michael Marx ersetzt Markus Bestgen als Mitglied im Ausschuss für Kultur,
Generationen und Soziales

2. Michael Marx wird zum Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur, Generationen und
Soziales bestimmt.

Begründung

Herr Bestgen (FDP) teilte mit Schreiben vom 11.10.2011 mit, dass er den Vorsitz und die
Mitgliedschaft im Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales niederlegt.

Scheidet ein Ausschussvorsitzender während der Wahlzeit aus, bestimmt die Fraktion, der er
angehört, ein Ratsmitglied zum Nachfolger, § 58 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Satz 5 GO NRW. Der
Ausschussvorsitz muss aus der Mitte der den Ausschuss angehörenden stimmberechtigten
Ratsmitglieder bestimmt werden.
Der FDP – Fraktion steht das Erstbenennungsrecht zu und schlägt Herr Marx (FDP) als
Nachfolger für Herrn Bestgen vor. Herr Marx ist Mitglied des Ausschusses für Kultur,
Generationen und Soziales und kann somit zum Ausschussvorsitzenden bestimmt werden.

Der Vorschlag ist angenommen, wenn nicht von einem Fünftel der Ratsmitglieder
widersprochen wird. Der Bürgermeister besitzt hierbei kein Stimmrecht.



Hennef (Sieg), den 22.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister





Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2567 Anlage Nr.: ______

Datum: 24.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Umbesetzung von Ausschüssen;
Antrag der CDU - Fraktion vom 22.11.2011

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef beschließt, die Umbesetzung der Gremien des Rates der Stadt
Hennef, entsprechend des Antrages der CDU - Fraktion vom 22.11.2011.

Begründung

Gemäß §§ 50 und 58 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen bildet der Rat
die Ausschüsse und regelt deren Zusammensetzung.

Nach § 50 Abs. 4 Satz 3 GO NRW wählt der Rat den Nachfolger einer Person die vorzeitig aus
dem Gremium ausscheidet, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, durch offene
Abstimmung oder durch die Abgabe von Stimmzetteln. Gewählt ist die vorgeschlagene Person,
die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Der Bürgermeister hat kein
Stimmrecht.

Hennef (Sieg), den 24.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister









Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2544 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung, der Ergebnisplan, der Finanzplan, der Stellenplan, die Teilpläne und die
Anlagen zum Haushaltsplan werden in Form des Entwurfes 2012 und unter Berücksichtigung
der im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss am 14.11.2011 sowie im
Jugendhilfeausschuss am 16.11.2011 und im Bauausschuss am 17.11.2011 beschlossenen
Änderungen verabschiedet.

Begründung

Gemäß § 80 Abs. 4 GO ist über den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat
in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Auf folgende beigefügte Anlage wird verwiesen:

 Auszug aus der Niederschrift des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses 
vom 14.11.2011,

 Auszug aus der Sitzung des Personalausschusses vom 07.11.2011.



Folgende Unterlagen werden nachgereicht, wenn die Ergebnisse der Beratungen und
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Bauausschusses vorliegen und in den
Haushalt eingearbeitet sind:

 Auszug aus der Niederschrift des Jugendhilfeausschusses vom 16.11.2011,
 Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 17.11.2011,
 die Haushaltssatzung 2012,
 der Ergebnisplan,
 der Finanzplan,
 eine Kontenübersicht zum Ergebnisplan,
 eine Kontenübersicht zum Finanzplan,
 eine Übersicht über die Investitionen.

Hennef, den 16.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister















































































































































































Satzung über den Rettungsdienst
in der Stadt Hennef (Sieg)

vom 28. November 2011

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666 / SGV NRW 2023) zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.05.2011 (GV NRW S. 270) und durch Gesetz
vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) sowie der §§ 3 und 20 Absatz 2 Buchstabe b des
Kommunalangabegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV
NRW S. 712 / SGV NRW 610) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 30.06.2009
(GV NRW S. 394) hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am 28.11.2011
folgende Satzung über den Rettungsdienst in der Stadt Hennef (Sieg) beschlossen:

§ 1

Die Stadt Hennef (Sieg) ist Träger einer Rettungswache im Sinne des Gesetzes über den
Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer vom
24.11.1992 (GV NW S.458/SGV NW 215) und betreibt einen Rettungsdienst als öffentliche
Einrichtung, der die Notfallrettung und den Krankentransport beinhaltet.

§ 2

1. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am
Notfallort durchzu führen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter
Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt-
oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes
Krankenhaus oder zu einem geeigneten Arzt zu befördern. Notfallpatienten sind
Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in
Lebensgefahr be finden oder bei denen schwere, gesundheitliche Schäden zu befürchten
sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat
die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die
keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Be treuung mit
Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

2. Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden, haben dies spätestens vor
Beginn der Fahrt dem den Transport begleitenden Personal mitzuteilen.

3. Leichentransporte dürfen mit Krankenkraftwagen nicht durchgeführt werden.

§ 3

1. Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Gebühren nach Maßgabe dieser
Satzung erhoben.

2. In den Fällen, in denen die Stadt aufgrund des Gesetzes über den  Feuerschutz und die
Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV NW S. 122) zuletzt geändert durch Artikel 13
des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007
(GV NRW S. 662), zur Hilfeleistung verpflichtet ist, werden keine Gebühren erhoben.

§ 4

1. Für den Einsatz des Rettungstransportwagens wird für einen Patienten eine
Pauschalgebühr in Höhe von 354,00 Euro erhoben.



2. Wird mit dem Rettungstransportwagen ein Krankentransport durchgeführt, so wird dieser
nach der zum Zeitpunkt des Transportes gültigen Satzung der
Krankentransportgesellschaft abgerechnet.

3. Die Stadt Hennef (Sieg) erhebt zusätzlich bei jedem Einsatz auf Grundlage der
Gebührensatzung des Rhein-Sieg-Kreises und im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises eine
Leitstellengebühr, die an den Rhein-Sieg-Kreis abgeführt wird.

4. Werden weitere Personen befördert, so erhöhen sich die unter Absatz 1 und 2
festgesetzten Gebühren um je 50 %. Die Gesamtsumme wird den Gebührenschuldnern
zu gleichen Teilen in Rechnung gestellt.

5. Wird der Rettungstransportwagen nicht in Anspruch genommen, obwohl er bestellt und
erschienen ist, so entsteht dennoch die Gebührenpflicht.
a. Bei einer ambulanten Behandlung durch den Notarzt (Versorgung des

Notfallpatienten, Kranken oder Verletzten ohne anschließenden Transport in ein
Krankenhaus bzw. zu einem Arzt) werden die Gebühren in voller Höhe nach § 4 Abs.
1 für den Rettungswagen erhoben.

b. Bei einer Versorgung des Notfallpatienten durch den Rettungswagen und seiner
Besatzung ohne anschließenden Transport werden Gebühren in voller Höhe nach §
4 Abs. 1 für den Einsatz des Rettungswagens erhoben.

c. Lehnt der Notfallpatient die Behandlung, den Transport in ein Krankenhaus bzw. zu
einem Arzt trotz medizinischer Notwendigkeit ab und bestätigt dies nach Belehrung
durch das Personal des Rettungswagens schriftlich, werden die Gebühren in voller
Höhe nach § 4 Abs. 1 für den Rettungs wagen erhoben.

§ 5

1. Zur Zahlung der Gebühren sind verpflichtet:

a.) der Kranke oder Verletzte selbst,
b.) der ihm gegenüber Unterhaltspflichtige,
c.) der Besteller.

(1) Gebührenschuldner ist sowohl der Benutzer als auch der Besteller des
Rettungstransportwagens.

(2) Benutzer des Rettungswagens ist, wer transportiert wird oder unter Inanspruchnahme
von Einrichtungen oder Personal des Rettungswagens behandelt oder versorgt wird.

(3) Besteller ist, wer Einrichtungen des Rettungsdienstes über die Feuer- und
Rettungsleitstelle anfordert. Der Besteller wird nur in Fällen der böswilligen Alarmierung
des Rettungsdienstes als Gebührenschuldner in Anspruch genommen.

(4) Für Minderjährige, nicht oder nur beschränkt geschäftsfähige Personen haftet der
gesetzliche Vertreter für die Erfüllung der Gebührenzahlungspflicht; in Fällen der
Zahlungsunfähigkeit des Gebührenschuldners, diejenige Person, die nach geltendem
Recht unterhaltspflichtig ist.

2. Der vorbezeichnete Personenkreis haftet als Gesamtschuldner.

§ 6

1. Die Gebühren werden im Zeitpunkt der Beendigung der Fahrt fällig und sind innerhalb 14
Tagen nach Zustellung der Gebührenrechnung an die Stadtkasse zu überweisen.

2. Bei Krankenkassenversicherten kann alternativ zu den unter § 5 aufgeführten
Gebührenschuldnern auch direkt mit der Krankenkasse abgerechnet werden, wenn vor
Ausführung der Fahrt eine ärztliche Be scheinigung über die Notwendigkeit des
Transportes beigebracht wird.



§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über den
Rettungsdienst der Stadt Hennef (Sieg) vom 01.01.2006 außer Kraft.



2. Änderungssatzung vom                zur Friedhofsgebührenordnung der Stadt Hennef vom
24.10.2005

Präambel

Der Rat der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am            aufgrund des § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV NRW S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
24.05.2011 (GV NRW S. 270) und durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) sowie
des § 4 des Kommunalabgabegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 30.06.2009
(GV NRW S. 394), folgende 2. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührenordnung der Stadt
Hennef vom 24.10.2005 beschlossen:

1. § 2 (Gebührensätze) wird erweitert um

(8) Zuweisung einer Urnenreihengrabstätte an einem Gemeinschaftsbaum
im Ruhewald Hennef          827,00 €

Die bisherigen Absätze 8 bis 12 verschieben sich jeweils um eine Nummer.

2. Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
entgegenstehendes Ortsrecht außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die Satzung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Hennef, den

Pipke
Bürgermeister







Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2506 Anlage Nr.: ______

Datum: 27.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Bauausschuss 17.11.2011 öffentlich
Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004

6. Änderungssatzung (Neukalkulation der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
sowie Aktualisierung des Straßenverzeichnisses)

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) die als Anlage 1 beigefügte 6.
Änderungsatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef
(Sieg) vom 03.05.2004 zu beschließen. Der Beschluss umfasst auch die Ergänzungen bzw.
Korrektur des Straßenverzeichnisses.

Begründung

I Neukalkulation der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühr

1. Allgemeines:

Die Gebühren wurden letztmalig 2006 angepasst. Bedingt durch die in den letzten Jahren stark
gestiegenen Kosten für den Winterdienst ist eine erhebliche Unterdeckung entstanden. Dies
erfordert eine Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren. Diese können nach dem
Kommunalabgabengesetz NRW alle 3 Jahre neu kalkuliert werden.

Die nachfolgenden Kalkulationen wurden bereits in der Fachkommission Straßenreinigung
vorgestellt und erläutert.



2. Erläuterung der Kalkulation
Gebührentatbestand ist die von der Gemeinde durchgeführte Reinigung öffentlicher Straßen,
die innerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegen und die mehrere Grundstücke erschließen
bzw. erschließen können.

Voraussetzung der Gebührenerhebung:

1. Vorhandensein einer gültigen Gebührensatzung

2. Tatsächliche ordnungsgemäße Reinigung

3. ein durch die Straße erschlossenes Grundstück

„Kosten der Straßenreinigung“ i.S.d. § 3 Abs.1 S.1 StrReinG NRW sind nur die Kosten der
satzungsmäßigen Straßenreinigung. Kosten der Reinigung von Straßen, die nicht dem
öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegen,
dürfen daher ebenso wenig in die Kalkulation des Gebührensatzes einfließen wie z.B. die
Kosten, die dadurch entstehen, dass eine Straße häufiger, als in der Satzung vorgesehen
gereinigt wird oder Reinigungen aufgrund von Sonderveranstaltungen (Straßenfest,
Karnevalssitzung etc.) erforderlich werden.

Die Gebühren sind aufgrund einer Schätzung der zu erwartenden Kosten richtig festzusetzen.
Die gebührenfähigen Kosten sowie die gebührenfähigen Maßstabseinheiten sind zu ermitteln.

Man darf die ansatzfähigen Kosten der Reinigung nicht in vollem Umfang auf die
Gebührenschuldner umlegen. Der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs.1 GG) verbietet, die Anlieger
ohne Einschränkung oder Ausgleich der vollen Gebührenpflicht zu unterwerfen, wenn und
soweit die Reinigung dem Allgemeininteresse an sauberen Straßen dient. Bei der Festsetzung
des Kostenanteils für das Allgemeininteresse ist die unterschiedliche Verkehrsbedeutung der
einzelnen Straßen (z.B. Wohnstraße, innerörtliche Straße, überörtliche Straße) zu
berücksichtigen. Die Höhe wird mit 20 % neu festgelegt (derzeit 25 %) und ist von den
ansatzfähigen Kosten abzuziehen.

Ein Gebührenmaßstab ist erforderlich, damit man das Grundstück in ein Verhältnis zum
Aufwand für die Säuberung setzen kann und die Kosten annähernd gerecht verteilen kann. Der
Gebührenmaßstab muss grundstücksbezogen sein, der Reinigungshäufigkeit Rechnung tragen
und die Verkehrsbedeutung der Straßen berücksichtigen. Es bedarf deshalb eines
kombinierten Gebührenmaßstabes, es sei denn, alle Straßen hätten dieselbe Qualität und
würden gleich häufig gereinigt. Gemäß Gebührensatzung der Stadt Hennef wird zwischen
verschiedenen Straßentypen (z.B. Wohnstraßen, innerörtliche und überörtliche Straßen)
unterschieden. Gebührenmaßstab sind die laufenden Frontmeter gereinigter Fläche, die
Reinigungsintervalle (1x wöchentlich oder 2x wöchentliche Reinigung) sowie die
Verkehrsbedeutung (z.B. Wohnstraßen, innerörtliche und überörtliche Straßen). Resultat ist die
Summe der veranlagungsfähigen Kehrmeter.

2.1 Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren (Sommerreinigung)
Maßstabseinheiten
Veranlagungsmeter aus INFOMA.

Straßenreinigung Maßstab Reinigung pro gereinigte lfd. m

Straßenart lfd. m Woche Gewichtung

Wohnstraßen (1x Reinigung) 4.209 1 4.209 1,00

Wohnstraßen (2x Reinigung) 744 2 1.488 1,00

Innerörtliche Straßen * 33.172 1 33.172 0,95



überörtliche Straßen * 29.608 1 29.608 0.90

Summe veranlagungsfähiger lfd. m 67.733 68.477
* bereinigt um ungewidmete Straßen

Die Veranlagungsmeter werden anhand der Verkehrsbedeutung unterschiedlich gewichtet.

Die Kosten der Straßenreinigung werden seit 2009 im Fachbereich III 4 Tiefbauamt
-Kostenstelle 410420 (Reinigung von Wegen und Flächen) erfasst (INFOMA).

Ansatzfähige Kosten: 

1. Vergütung Straßenreinigung

1.1 Kosten für die Fremdreinigung durch die Fa. Poensgen
Konto 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
Kostenstelle Straßenreinigung Fachbereich III 4 (Quelle: INFOMA)

1.2 Leistungen des Fachbereich III 3 - Baubetriebshof
interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofs Fachbereich III 3
Anteilige Verrechnung der Kosten für Personal. Abschreibungen, Materialkosten,
bezogene Leistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern und Zinsen.

2. Verwaltungskosten Fachbereich III 4 - Tiefbauamt

3. Verwaltungskosten Fachbereich III 9
interne Leistungsverrechnung des Fachbereichs III 9 – Finanzen, Verwaltung, Recht

Gemäß § 1 StrReinG NRW sind die Gesamtkosten gegebenenfalls um die Kosten zu
bereinigen, die für die Reinigung von Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften entstanden
sind. Derartige Abzüge sind nicht erforderlich.

Gemäß § 3 StrReinG NRW sind nicht alle entstandenen Kosten ansatzfähig. Der Eigenanteil
der Kommune, das sog. Allgemeininteresse ist abzuziehen. Der Vorteil der Allgemeinheit an
der Straßenreinigung wird mit 20% berücksichtigt. Weiterhin ist in der Kalkulation
berücksichtigt, dass die Leistungen des Baubetriebshofs Serviceleistungen außerhalb der
gesetzlichen Reinigungspflicht sind und damit nicht veranlagungsfähig sind. Der
Baubetriebshof reinigt Bereiche, die nicht von der Satzung erfasst werden (Brücken,
Unterführungen, Parkhaus, Freizeitzentrum, Parkplätze) oder die laut Satzung bereits auf die
Anlieger übertragen worden sind oder von der Fremdreinigungsfirma bereits gereinigt werden
(Gehweg Frankfurter Straße, Adenauerplatz, Marktplatz Blankenberg).

Aus den so ermittelten veranlagungsfähigen Kosten wird ein Durchschnittswert (3 Ist- und 3
Planjahre) der Jahre 2008 – 2013 gebildet.

Stückkosten (Preis pro Meter)
Bereinigte Reinigungskosten durch bereinigte gewichtete Veranlagungsmeter (Frontmeter)
ergibt die Stückkosten je Straßenart.

Es ergeben sich folgende Straßenreinigungsgebühren:

Straßenreinigungsgebühren 2006 2011 Erhöhung
Fußgängerzonen /Fußwege 0,98 €/m 1,09 €/m 0,11 €/m
Straßen, die vorwiegend dem
Anliegerverkehr dienen 0,98 €/m 1,09 €/m 0,11 €/m
Straßen des innerörtlichen Verkehrs 0,76 €/m 1,03 €/m 0,27 €/m
Straßen des überörtlichen Verkehrs 0,72 €/m 0,98 €/m 0,26 €/m



Die Kalkulation ist der Anlage 3 zu entnehmen.

2.2 Kalkulation der Winterdienstgebühren
Eine Trennung von Sommerreinigung und Winterreinigung (Winterdienst) ist erforderlich, da die
Leistungen für unterschiedliche Bereiche erbracht und von unterschiedlichen Nutzern
abgenommen werden.

Maßstabseinheiten
Veranlagungsmeter aus INFOMA.

Winterdienst Maßstab Streubedarf gereinigte lfd. m

Straßenart lfd. m je Einsatz Gewichtung

Wohnstraßen (1x Reinigung) 49.196 1 49.196 1,0

Innerörtliche Straßen * 39.536 1 39.536 0,95
überörtliche Straßen * 35.621 1 35.621 0,90

Summe veranlagungsfähiger lfd. m 124.353 124.353

Die Veranlagungsmeter werden anhand der Verkehrsbedeutung unterschiedlich gewichtet.

Die Kosten des Winterdienstes werden seit 2009 im Fachbereich III 4 Tiefbauamt -Kostenstelle
410430 (Winterdienst) erfasst (INFOMA).

Ansatzfähige Kosten:

1. Kosten des Baubetriebshofs
Die Winterreinigung wird vom Baubetriebshof wahrgenommen.
Die Kosten werden als interne Leistungsverrechnung dem Tiefbau Fachbereich III 4 –
Winterdienst zugeordnet.  Abgerechnet werden die Kosten für Personal, Abschreibungen,
Materialkosten, bezogene Leistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern und
Zinsen.

Die Kosten des Baubetriebshofes müssen bereinigt werden um die nicht ansatzfähigen Kosten
für Winterdienstleistungen für Ortsverbindungsstrecken, ungewidmete Straßen, Plätze,
landwirtschaftliche Flächen an gewidmeten innerörtlichen Straßen. Die Kosten des
Streudienstes des Landschaftsverbandes sind Bestandteil der Baubetriebshof Verrechnung.
Ermittlung nicht ansatzfähiger Kosten:
Streukilometer Gesamt 157,2
abzgl. Ungewidmete Straßen -8,9
abzgl. Ortsverbindungen -77,19
zzgl. Ortsdurchfahrten
Landschaftsverband 18,62
abzgl. Plätze -2,6
abzgl. Landwirtschaftliche Flächen -0,52
 = ansatzfähige Streukilomter 86,61
in Prozent 55,1%
nicht veranlagungsfähiger Anteil 44,9%

Quelle: Tiefbau

Der nicht veranlagungsfähige Anteil von 44,9% wird von den Baubetriebshofkosten abgezogen.

2. Verwaltungskosten Fachbereich III 4 - Tiefbauamt

3. Verwaltungskosten Fachbereich III 9
interne Leistungsverrechnung des Fachbereichs III 9 – Finanzen, Verwaltung, Recht



Gemäß § 3 StrReinG NRW sind nicht alle entstandenen Kosten ansatzfähig. Der Eigenanteil
der Kommune, das sog. Allgemeininteresse ist abzuziehen. Der Vorteil der Allgemeinheit an
der Straßenreinigung wird mit 20% neu berücksichtigt (derzeit 25 %). Der maximale
Kostendeckungsgrad beträgt somit 80%.

Aus den so ermittelten veranlagungsfähigen Kosten wird ein Durchschnittswert (2 Ist- und 3
Planjahre) der Jahre 2009 – 2013 gebildet.

Stückkosten (Preis pro Meter)
Bereinigte Reinigungskosten durch bereinigte gewichtete Veranlagungsmeter (Frontmeter)
ergibt die Stückkosten je Straßenart.

Es ergeben sich folgende Winterdienstgebühren:

Winterdienstgebühren 2006 2011 Erhöhung
Fußgängerzonen /Fußwege 0,80 €/m 2,02 €/m 1,23 €/m
Straßen, die vorwiegend dem
Anliegerverkehr dienen 0,80 €/m 2,02 €/m 1,23 €/m
Straßen des innerörtlichen Verkehrs 0,76 €/m 1,92 €/m 1,17 €/m
Straßen des überörtlichen Verkehrs 0,72 €/m 1,82 €/m 1,11 €/m

Die Kalkulation ist der Anlage 4 zu entnehmen.

Die zu beschließende Änderung des entsprechenden Satzungstextes zu § 7 Abs. 4 und Abs. 5
ergibt aus der Anlage 1 zu dieser Sitzungsvorlage.

II Straßenverzeichnis

Bedingt durch vorgenommene Widmungen nach § 6 StrWG NW müssen Straßen im
Straßenverzeichnis der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) neu
aufgenommen werden. Anträge v. Bürgern sowie Mitteilungen und Anregungen durch die
Verwaltung können je nach Beschlusslage ebenfalls ergänzend im Straßenverzeichnis
aufgenommen, geändert od. entfernt werden.

I. Widmungen:

1. Hennef Attenberg, Auf dem Berg
2. Hennef Eulenberg, Berghagen v. Steinbruchstraße bis Priesterbergweg
3. Hennef Eulenberg, Grenzweg v. Priesterbergweg bis zur Landesgrenze (südl. Teil)
4. Hennef Eulenberg, Grenzweg v. Priesterbergweg in Richtung Hoven (nördl. Teil)
5. Hennef Bröl, Waldhornweg
6. Hennef-Lauthausen, Am Forst v. Am Bachhof bis Bebauungsplangrenze Nr.06.1 (westl.

Grenze des Flurstücks 815)

II. Anträge

1. Hennef-Allner, Zum Weingarten

III. Redaktionelle Änderungen und Anregungen der Verwaltung:

  1. Hennef-Allner, Lauthausener Straße (K 36)
  2. Hennef-Bödingen, An der Klostermauer
  3. Hennef-Bödingen, Oberaueler Straße
  4. Hennef-Oberhalberg, Auf dem Oberhalberg



  5. Hennef-Niederhalberg, Auf dem Niederhalberg
  6. Hennef-Köschbusch, Gretenbitze und Rahmtal
  7. Hennef-Burghof
  8. Hennef-Stein, Am Ahrenbach (K 36)
  9. Hennef-Hanf, Eudenbachstraße (K 6)
10. Hennef-Lichtenberg, Lichtenbergstr. (K 36)
11. Hennef- Bröltalstraße
12. Hennef-Gartenstraße Teil I v. Beethovenstraße bis Königstraße
13. Hennef-Frankfurter Straße Teil I – III
14. Hennef-Wippenhohner Straße (L 125) Teil I von Frankfurter Straße bis Bonner Straße
15. Hennef-Beethovenstraße Teil I v. Frankfurter Straße bis Bonner Straße
16. Hennef-Beethovenstraße Teil II v. Bonner Straße bis Kurhausstraße
17. Hennef-Beethovenstraße Teil III v. d. Kreuzung Kurhausstraße/Beethovenstraße bis Ende

des Parkplatzes / Zugang Kurpark bzw. Beginn der Straße Unter dem Dachsenberg
18. Hennef-Unter dem Dachsenberg

I.1 Hennef-Attenberg, Auf dem Berg
Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Sie ist bereits im Straßenverzeichnis
aufgeführt. Die Straßenreinigung und der Winterdienst sind auf die Anlieger übertragen.

I.2 Hennef Eulenberg, Berghagen v. Kreuzung Steinbruchstraße/In der Schülf bis
Priesterbergweg

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Sie ist bereits im Straßenverzeichnis
aufgeführt. Die Straßenreinigung ist auf die Anlieger übertragen, der Winterdienst wird
gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt. Im Straßenverzeichnis sind drei Bereiche der
Straße aufgeführt. Der Bereich Berghagen (Wegeparzelle 14) ist bereits im Bereich Berghagen
von Priesterbergweg bis Steinbruchstraße enthalten und kann somit aus dem Verzeichnis
entfernt werden.

I.3 + 4 Hennef-Eulenberg, Grenzweg
Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Sie ist bereits im Straßenverzeichnis
aufgeführt. Die Straßenreinigung und der Winterdienst sind auf die Anlieger übertragen.

I.5 Hennef-Bröl, Waldhornweg
Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Sie ist bereits im Straßenverzeichnis
aufgeführt. Die Straßenreinigung und der Winterdienst sind auf die Anlieger übertragen.

I.6 Hennef-Lauthausen, Am Forst v. Am Bachhof bis Bebauungsplangrenze Nr.06.1
(westliche Grenze des Flurstücks 815)

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung sollte auf die
Anlieger übertragen werden. Aufgrund des starken Gefälles der Straße mit anschließendem
Kurvenverlauf sollte der Winterdienst gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt werden.

II Anträge:

II 1 Zum Weingarten

Gemäß der derzeit gültigen Festsetzung in der Straßenreinigungssatzung ist der Winterdienst
seit der letzten Satzungsänderung von März 2011 auf die Anlieger übertragen. Der Änderung
lag ein entsprechender Antrag eines Anliegers, unterstütz mit mehreren Unterschriften von
weiteren Anliegern, vor. Zuvor war nach einem Antrag der Anlieger und der entsprechenden
Satzungsänderung der Winterdienst 2010 von der Stadt gebührenpflichtig durchgeführt
worden. Der mit weiteren Unterschriften versehene Antrag vom 19.10.2011 (Anlage 4) sieht
vor, dass der Winterdienst nun wieder gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt werden



soll. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, wird die Festsetzung zur Durchführung des
Winterdienstes in der Straße Zum Weingarten innerhalb von 3 Jahren zum dritten Mal
geändert. Die Verwaltung schlägt daher im Sinne einer Kontinuität einer getroffenen
Entscheidung vor, dass die bisherige Festsetzung beibehalten wird. Dem Bürgerantrag vom
19.10.2011 wird daher nicht stattgegeben.
III. Redaktionelle Änderungen und Anregungen der Verwaltung:

III.1 Hennef-Allner, Lauthausener Straße (K 36)
Die Straße ist im derzeitigen Straßenverzeichnis aufgeführt. Für die überörtliche Straße ist
jedoch keine Ortsdurchfahrt festgesetzt. Die Stadt betreibt die Straßenreinigung gem. § 1 Abs.1
StrReinG NW in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung bei überörtlichen
Straßen nur im Bereich der Ortsdurchfahrten. Die Straße ist daher aus dem Straßenverzeichnis
zu entfernen.

III.2 Hennef-Bödingen, An der Klostermauer
Die Straße ist in drei unterschiedlichen Abschnitten im Straßenverzeichnis aufgeführt: An der
Klostermauer v. Bebauungsanfang bis Am Liesenland, von Am Liesenland bis zur Straße In der
Selbach sowie von In der Selbach bis Bebauungsende. Die ersten beiden Abschnitte sind nicht
korrekt, es muss lauten: An der Klostermauer Teil I v. Bebauungsanfang bis Karl-Müller-Straße
und An der Klostermauer Teil II von Karl-Müller-Straße bis In der Selbach. Das
Straßenverzeichnis ist entsprechend zu ändern.

III.3 Hennef-Bödingen, Oberaueler Straße
Die Straße hat einen Gehweg. Das Straßenverzeichnis ist dementsprechend zu ändern.

III.4 Hennef-Oberhalberg, Auf dem Oberhalberg
Bereits seit dem Jahr 2006 wurde keine Veranlagung zu Winterdienstgebühren mehr
durchgeführt. Bei der Ortslage handelt es sich um keine geschlossene Ortslage gemäß dem
Straßenreinigungsgesetz NW. Es wurde damals versäumt, die Straße aus dem
Straßenverzeichnis zu entfernen.

III.5 Hennef-Niederhalberg, Auf dem Niederhalberg
(s. Erläuterungen zu III.4)

III.6 Hennef-Köschbusch, Gretenbitze u. Rahmtal
(s. Erläuterungen zu III.4)

III.7 Hennef-Burghof
Bei der Ortslage handelt es sich um keine geschlossene Ortslage gemäß dem
Straßenreinigungsgesetz NW. Die Straße ist daher aus dem Straßenverzeichnis zu entfernen.

III.8 Hennef-Stein, Am Ahrenbach (K 36)
Die Straße ist im derzeitigen Straßenverzeichnis aufgeführt. Der Winterdienst wird demnach
gebührenpflichtig von der Stadt wahrgenommen. Für die überörtliche Straße (K 36) ist jedoch in
diesem Bereich keine Ortsdurchfahrt festgesetzt. Die Stadt betreibt die Straßenreinigung gem.
§ 1 Abs.1 StrReinG NW in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung bei
überörtlichen Straßen nur im Bereich der Ortsdurchfahrten. Die Straße ist daher aus dem
Straßenverzeichnis zu entfernen.

III.9 Hennef-Hanf, Eudenbachstraße (K 6)
Die Straße ist im derzeitigen Straßenverzeichnis aufgeführt. Der Winterdienst wird
gebührenpflichtig von der Stadt wahrgenommen. Für die überörtliche Straße (K 6) ist jedoch in
diesem Bereich keine Ortsdurchfahrt festgesetzt. Die Stadt betreibt die Straßenreinigung gem.
§ 1 Abs.1 StrReinG NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung bei
überörtlichen Straßen nur im Bereich der Ortsdurchfahrten. Die Straße ist daher aus dem



Straßenverzeichnis zu entfernen.

III.10 Hennef-Lichtenberg, Lichtenbergstraße (K 36)
Die Lichtenbergstraße (K 36) erstreckt sich zwischen der B 8 und der Straße Bohnenhof und ist
nicht im Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung aufgeführt. Sie liegt innerhalb der
OD. Die Straße setzt sich ab Bohnenhof als Uckerather Straße fort. Der Bereich der
Lichtenbergstraße wurde in der Vergangenheit (gebührenrechtlich) als Uckerather Straße
bezeichnet, die Straßenreinigung ist auf die Anlieger übertragen, der Winterdienst wird
gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt. Zur besseren Verständlichkeit soll die
Lichtenbergstraße mit den gleichen Reinigungsmerkmalen wie die Uckerather Straße im
Straßenverzeichnis aufgeführt werden.

III.11 Hennef-Bröltalstraße
Die Bröltalstraße ist im Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung als innerörtliche
Verkehrsstraße ausgewiesen. Die Straßenreinigung und der Winterdienst werden
gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt. Bei der Straße handelt es sich jedoch um eine
überörtliche Straße (Landesstraße). Das Straßenverzeichnis muss dementsprechend geändert
werden.

III.12 Hennef-Gartenstraße Teil I v. Beethovenstraße bis Königstraße
Die Gartenstraße hat im vorgenannten Straßenbereich einen Gehweg. Das Straßenverzeichnis
ist entsprechend zu ändern.

III.13 Hennef-Frankfurter Straße Teil I bis Teil III
Die Frankfurter Straße ist in den vorgenannten Bereichen im Straßenverzeichnis als
innerörtliche Verkehrsstraße aufgeführt. Bei der Frankfurter Straße im Bereich vom
Bahnübergang bis Königstraße und v. Königstraße bis OD-Stein Richtung Siegburg handelt es
sich jedoch um eine Landesstraße (L 333). Somit ist die Straßenart in eine überörtliche
Verkehrsstraße abzuändern. Die beiden Bereiche werden zukünftig zusammen gefasst. Der
Bereich Frankfurter Straße von Bahnübergang bis Wingenshof bildet zukünftig Teil II. Die
Straßenart und Reinigungsmerkmale bleiben hier unverändert.

III.14 Hennef-Wippenhohner Straße (L 125) Teil I v. Frankfurter Straße bis Bonner
         Straße
Die Wippenhohner Straße ist im o.a. Teilbereich als innerörtliche Verkehrsstraße ausgewiesen.
Da es sich hier jedoch um eine Landesstraße handelt, ist die Straßenart in eine überörtliche
Verkehrsstraße zu ändern.

III.15 Hennef-Beethovenstraße Teil I von Frankfurter Straße bis Bonner Straße
Durch die neue Bahnunterführung ist der Straßenbereich zu verkürzen. Der Abschnitt heißt
neu: Beethovenstraße Teil I von Frankfurter Straße bis Theodor-Heuss-Allee. Ansonsten
bleiben die Festsetzungen der Reinigung und Straßenart gleich. Durch die Unterführung ergibt
sich nun ein neuer Abschnittsbereich der unter III 16 geregelt wird.

III.16 Hennef-Beethovenstraße Teil II v. Bonner Straße bis Kurhausstraße
Der Abschnitt heißt neu: Beethovenstraße Teil II von Wehrstraße bis Bonner Straße. Durch die
neue Bahnunterführung hat die Beethovenstraße in diesem Bereich nicht mehr die
Verkehrsbedeutung und das Verkehrsaufkommen wie in der Vergangenheit. Die derzeitige
Straßenart (innerörtliche Verkehrsstraße) sollte in eine Wohnstraße umgeändert werden. Die
Reinigungskriterien bleiben gleich.

III.17 Hennef-Beethovenstraße Teil III v. d. Kreuzung Kurhausstraße-/ Beethovenstraße
bis Ende des Parkplatzes / Zugang Kurpark bzw. Beginn der Straße Unter dem
Dachsenberg



Der Abschnitt heißt neu: Beethovenstraße Teil III von Bonner Straße bis Unter dem
Dachsenberg. Der Straßenbereich ist gemäß dem Straßenverzeichnis zur
Straßenreinigungssatzung als innerörtliche Verkehrsstraße ausgewiesen. Das
Verkehrsaufkommen ist jedoch nicht mit der anderer innerörtlicher Verkehrsstraßen (z.B.
Bonner Straße) gleich zu setzen. Die Straßenart sollte daher in eine Wohnstraße geändert
werden. Die Reinigungskriterien (Straßenreinigung und Winterdienst werden gebührenpflichtig
v. der Stadt durchgeführt) sollten in Bezug zur Nähe des Kurparks und den angrenzenden
Seniorenresidenzen nicht verändert werden.

III.18 Hennef-Unter dem Dachsenberg
Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung und der
Winterdienst sind auf die Anlieger übertragen. Die Straße wird verstärkt durch die Bewohner
der angrenzenden Seniorenresidenz als kürzeste Zuwegung zum Kurpark genutzt. Aus diesem
Grund sollte der Winterdienst gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt werden.

Das Straßenverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Straßen-schlüs
sel

Straße Stadtteil Straßen-art Geh-we
g

Sommer-die
nst

Winterdienst

060 / 481 Am Forst zwischen
Zum Bachhof u. westl.
Grenze d. Flurstücks
815

LT W k.G. X 0

053 / 394 An der Klostermauer
Teil I v.
Bebauungsanfang bis
Karl-Müller-Straße

BÖ I.V. X 0 0

053 / 394 An der Klostermauer
Teil II v.
Karl-Müller-Straße bis
In der Selbach

BÖ W X X 0

038 / 279 Auf dem Berg StB W k.G. X X

001 / 011 Beethovenstraße Teil I
v. Frankfurter Straße
bis
Theodor-Heuss-Allee

H I.V. X 0 0

001 / 011 Beethovenstraße Teil
II v. Wehrstraße bis
Bonner Straße

H W X 0 0

001 / 011 Beethovenstraße Teil
III v. Bonner Straße bis
Unter dem
Dachsenberg

H W X 0 0

120 / 639 Berghagen Teil I ab
Kreuzung
Berghagen/Steinbruch
straße/In der Schülf
bis Priesterbergweg

EU W k.G. X 0

001 / 017 Bröltalstraße H ÜV. X 0 0

001 / 026 Frankfurter Straße Teil H Ü.V. X 0 0



I v. Bahnübergang bis
OD-Stein (in Richtung
Siegburg)

001 / 026 Frankfurter Straße Teil
II v. Bahnübergang bis
Wingenshof

H I.V. X 0 0

001 / 030 Gartenstraße Teil I v.
Beethovenstraße bis
Königstraße

H W X X X

120 / 641 Grenzweg EU W k.G. X X

100 / 311 Lichtenbergstraße U Ü.V. X X 0

053 / 397 Oberaueler Straße Teil
I v. An der
Klostermauer bis
Karl-Müller-Straße

BÖ W Xtw X 0

053 / 397 Oberaueler Straße Teil
II v. Karl-Müller-Straße
bis Bebauungsende

BÖ I.V. X 0 0

001 / 088 Unter dem
Dachsenberg

Hf W X X 0

055 / 661 Waldhornweg BR W k.G. X X

001 / 093 Wippenhohner Straße
von Frankfurter Straße
bis Bonner Straße

H Ü.V. X 0 0

Hennef (Sieg), den 27.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister









Beschlussvorlage

Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2535 Anlage Nr.: ______

Datum: 09.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

Der in der Anlage beigefügten Dringlich keitsentscheidung, auf Erlass einer
ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und
Feiertagen aus Anlass des Hennefer Weihnachtsmarktes am 27. November 2011, wird
zugestimmt.

Begründung

Den Sachverhalt und die Begründung der Dringlichkeitsentscheidung entnehmen Sie bitte der
beigefügten Anlage.

Hennef (Sieg), den 09.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlage
Dringlichkeitsentscheidung







Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2533 Anlage Nr.: ______

Datum: 08.11.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 öffentlich

Tagesordnung

Finanzielle Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder
Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus
Haushaltsmitteln zur Vorbereitung auf die Ratssitzungen finanzielle Zuwendungen in Höhe von
jährlich 600 € (= 50 € mtl.) pauschal zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist
gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Diese Zahlung entfällt in dem Fall, wenn sich
das Ratsmitglied einer Fraktion oder einer Gruppe im Rat der Stadt Hennef anschließen sollte.
Dies ist umgehend dem Bürgermeister anzuzeigen.

Begründung

Gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen für die Geschäftsführung aus
Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen.

Einem Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, stellt die Gemeinde in
angemessenem Umfang Sach- und Kommunikationsmittel zum Zwecke seiner Vorbereitung
auf die Ratssitzung zur Verfügung. Der Rat kann stattdessen beschließen, dass ein
Ratsmitglied finanzielle Zuwendungen erhält.

Der Rat der Stadt Hennef besteht zurzeit aus fünf Fraktionen in denen 41 Ratsmitglieder
organisiert sind sowie drei fraktionslosen Ratsmitgliedern. Aus diesem Grund ist eine Regelung
für die fraktionslosen Ratsmitglieder, die auch keiner Gruppe angehören, zu treffen.
Die bisher angewandte Praxis gegenüber den im Rat der Stadt Hennef vertretenden Fraktionen
Sach- und Kommunikationsmitteln bereit zu stellen, ist für einzelne Ratsmitglieder sachlich und
tatsächlich in einem vergleichsweise angemessenen Umfang nicht möglich.



Die Verwaltung schlägt daher vor, einem Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe
angehört, eine finanzielle Zuwendung zu zahlen. Diese darf die Hälfte des Betrages nicht
übersteigen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielte.

Eine Gruppe erhält mindestens eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Absatz 1 Satz 2 GO NRW erhält
oder erhalten würde.
Nach § 16 der Hauptsatzung der Stadt Hennef (Sieg) erhält jede Fraktion für jedes
Fraktionsmitglied einen Betrag von monatlich 50,00 €, mindestens jedoch monatlich einen
Betrag von 205,00 €. Das heißt, eine Fraktion mit 2 Mitgliedern erhält in Hennef derzeit
monatlich einen Sockelbetrag von 205,00 €. Eine Gruppe mit zwei Mitgliedern hätte demnach
Anspruch auf zwei Drittel dieses Betrages, also 136,67 €. Die Hälfte des Betrages entspricht
68,34 €. Die in der GO NRW festgelegte Höchstgrenze für Zahlungen an Einzelratsmitglieder
würde bei einer finanziellen Zuwendung von monatlich 50 € eingehalten.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Mittel stehen im Haushalt auf Konto 549201 / Kostenstelle 00001011 / Kostenträger
0100003 in Höhe von 1.800 € zur Verfügung. Die Kosten werden durch Minderausgaben bei
den Fraktionszuwendungen an die Fraktionen „Die Linke“ und Bündnis 90 / Die Grünen
gedeckt.

Hennef (Sieg), den 08.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister







Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2492 Anlage Nr.: ______

Datum: 12.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 nicht öffentlich

Tagesordnung

Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Genehmigung zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

Der in der Anlage beigefügten Dringlichkeitsentscheidung zur Übernahme einer
Ausfallbürgschaft zugunsten der UniCredit Bank AG, Düsseldorf, für die Stadtwerke Hennef
(Sieg) GmbH in Höhe von 312.314,57 Euro wird zugestimmt.

Begründung

Den Sachverhalt und die Begründung der Dringlichkeitsentscheidung entnehmen Sie bitte der
beigefügten Anlage.

Auswirkungen auf den Haushalt

 Keine Auswirkungen

Hennef (Sieg), den 12.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister



Anlage: Dringlichkeitsentscheidung





Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2510 Anlage Nr.: ______

Datum: 25.10.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Rat 28.11.2011 nicht öffentlich

Tagesordnung

Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Gemeindeordnung NW;
Genehmigung zur Übernahme von Ausfallbürgschaften für die Stadtbetriebe Hennef AöR

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

Den in der Anlage beigefügten Dringlichkeitsentscheidungen zur Übernahme von
Ausfallbürgschaften zugunsten der NRW.Bank, Düsseldorf, für die Stadtbetriebe Hennef AöR
in Höhe von 141 T€, 238 T€, 244 T€ bzw. 104 T€ wird zugestimmt.

Begründung

Den Sachverhalt und die Begründung der Dringlichkeitsentscheidungen entnehmen Sie bitte
den beigefügten Anlagen (4 Dringlichkeitsentscheidungen).

Auswirkungen auf den Haushalt

 Keine Auswirkungen

Hennef (Sieg), den 26.10.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlagen:



4 Dringlichkeitsentscheidungen vom 19.10.2011
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